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RS OGH 2002/1/29 1Ob4/02y
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.2002

Norm

JN §104 A

Rechtssatz

Eine Zuständigkeitsvereinbarung geht nach österreichischem Recht - die Abtretung ist immer nach dem jeweils

anwendbaren nationalen Recht zu beurteilen - sowohl bei Gesamt- wie auch bei Einzelrechtsnachfolge auf den

Rechtsnachfolger über und hat auch für diesen Wirksamkeit.

Entscheidungstexte

1 Ob 4/02y
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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